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Praxistipp Beschreibung



1.  �Beurteilen Sie Gefährdungen, auch 
wenn die eingesetzte Stoffmenge noch 
so gering ist.



Beschäftigte in Ihrem Unternehmen werden sicherlich ab und an haushaltsübliche Desinfektionsmittel ver-
wenden. Da es sich dabei in der Regel um kleine Mengen handelt, ist von einer geringen Gefährdung auszu-
gehen. Denken Sie dennoch daran,
	ȫ Schutzhandschuhe zur Verfügung zu stellen,
	ȫ einen Hautschutzplan zu erstellen,
	ȫ die Mitarbeiter zu unterweisen und dies auch zu dokumentieren.



2.  �Weisen Sie Ihre Mitarbeiter an, niemals 
unbekannte Flüssigkeiten etc. in nicht ge-
kennzeichneten Gefäßen zu verwenden.



Sie wissen nie, was sich darin befindet und welche Gefahren davon ausgehen. Stellen Sie also grundsätzlich 
sicher, dass alle vorhandenen Stoffe identifizierbar sind. Manchmal werden dezentral Arbeits- und Betriebs-
stoffe am Einkauf vorbeibestellt bzw. ohne sich mit den Verantwortlichen für Arbeits- und Gesundheitsschutz 
vorher abgesprochen zu haben.



3.  �Sorgen Sie dafür, dass in Arbeitsbereichen, 
in denen mit Gefahrstoffen gearbeitet 
wird, grundsätzlich keine Nahrungs- oder 
Genussmittel verzehrt werden.



Das gelingt Ihnen über Unterweisungen sowie, wenn diese nicht greifen, Verbotsschilder.



4.  �Stellen Sie sicher, dass Gefahrstoffe, die 
nicht mehr benötigt werden, oder ent-
leerte Behälter sicher vom Arbeitsplatz 
entfernt und sachgerecht gelagert bzw. 
entsorgt werden.



Viele Unternehmen greifen hierbei auf Entsorgungsunternehmen zurück. Bis zum Abholen lagern Sie die Ge-
fahrstoffe idealerweise in einem eigens dafür vorgesehenen abschließbaren Schrank, einem separaten Raum 
oder bei größeren Mengen draußen in speziell gekennzeichneten Bereichen. Kennzeichnen Sie den Raum und 
den Schrank am besten mit Hinweisschildern, denen Ihre Mitarbeiter entnehmen können, dass dort Gefahr-
stoffe gelagert sind, beispielsweise mit
	ȫ „Zutritt für Unbefugte verboten“,
	ȫ „Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten“,
	ȫ „Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre“,
	ȫ „Flamme“ – Achten Sie auch auf Brandlasten und stellen Sie in der Nähe der Aufbewahrungsorte Feuer
löscher auf. 



5.  �Regeln Sie auch die Zusammenarbeit 
mit Fremdfirmen.



Eine Fremdfirma führt bei Ihnen Arbeiten durch, bei denen auch Gefahrstoffe eingesetzt werden. Was passiert 
bei einem Unglück, z. B., wenn der Gefahrstoff ausläuft? Grundsätzlich müssen Sie bzw. der jeweilige Leiter 
des Bereichs sich mit dem Verantwortlichen der Fremdfirma darüber verständigen, welche Gefahrenquellen es 
bei den Tätigkeiten gibt und welche Verhaltensregeln gelten, auch in Bezug auf Gefahrstoffe. Ich möchte hier 
konkret auf § 8 „Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber“ im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verweisen:



„(1) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig, sind die Arbeitgeber verpflichtet, 
bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit 
dies für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit erforderlich ist, haben die 
Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten insbesondere sich gegenseitig und ihre Beschäftigten über die mit den 
Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu unterrichten und Maß-
nahmen zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen. …“



6.   �Regeln Sie den Prozess der arbeitsme-
dizinischen Vorsorge.



Diese Vorsorge enthält eine Beratung durch Ihren (externen) Betriebsarzt insbesondere zu Hautschutzmaß-
nahmen. So werden Ihre Mitarbeiter an ihre eigene Bringschuld zum Thema „Gefahrstoffe“ erinnert. Dazu 
gehören z. B.
	ȫ das Tragen der Schutzausrüstung,
	ȫ die Anwendung von Hautpflegeprodukten sowie
	ȫ das Melden von Unfällen mit Gefahrstoffen.



Hierzu bietet es sich an, wenn Sie ein klares Verfahren für die arbeitsmedizinische Vorsorge hinsichtlich der 
folgenden Aspekte haben:
	ȫ Wer lädt wann die Mitarbeiter ein?
	ȫ Wer vereinbart erneute Termine, wenn Mitarbeiter zur Vorsorge nicht kommen konnten?



Erfahrungsgemäß ist dieser Prozess gut in der Personalabteilung angesiedelt, denn hier sind die Befugnisse, 
Mitarbeiterdaten etc. einzusehen. In Kooperation mit dem Betriebsarzt und/oder Ihnen als Gefahrstoffbeauf-
tragten wird es dann gelingen, die Vorsorge gut zu organisieren.
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